
n -6116 der Beilagen zu den Stenograpbiscbeu ProtokoUea 
des Nationalrates XVDL Ge$etzgebungsperiode 

No ....... J.tt.H' A 
Präs.: 3. JUNI 1992 

der Abgeordneten Elmecker, Burgstaller 

und Genossen 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Zivildienstgesetz 

(ZDG) geändert wird 

Der NatIonalrat wolle beschlIeßen: 

Bundesgesetz, mIt dem das ZivIldienstgesetz 1986 - ZDG gean

dert wIrd (Zivildienstgesetz-Novelle 1992). 

Der NatIonalrat hat beschlossen: 

Das Zivildienstgesetz 1986, BGBI.Nr. 679. zuletzt ge~ndert 

durch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 

ge~ndert: 

1. § 1 lautet: 

675/1991, wird WIe folgt 

"§ 1 (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung und Aufhebung von 

Vorschriften, Wle sie in dlesem Bundesgesetz enthalten sInd, 

sowie die VollzIehung dieser Vorschriften sind auch in den 
-

Belangen Bundessache, hinsichtlich de~er das Bundes-Verfas~ 

sungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes besagt. 

DIe in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können 

unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden." 

2. § 25 a Abs.1 lautet: 

"(lJ Dem Zivildienstleistenden gebührt an Stelle der dem 

Wehrmann nach dem Heeresgebührengesetz 1992 - HGG. BGBI.Nr . 

... , zustehenden Ansprüche für Monatsgeld, PrämIe im Grund-

wehrdienst, Unterbrlngung, Bekleidung und Reinigung der 

Bekleidung eine Pauschalvergütung (Grundvergütung und Zu

schlag>." 

3. § 25 a Abs.3 lautet: 

347/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 1 von 18

www.parlament.gv.at



- 2 -

(3) Der Zuschlag nach Abs.1 zur Grundvergtitung beträgt bei 

Einsätzen nach § 8a Abs.l, § 8a Abs. 6 und § 21 Abs. 1 monat-

lich ............................................... 1500 S." 

4. Im § 31 Abs.1 Z 4 wird der Ausdruck "des Grundzivildlen~ 

stes" durch den Ausdruck "des ordentlichen Zivildlenstes" 

ersetzt. 

5. Im § 32 wird im Abs.2 der Ausdruck "§ 44 Abs.1 und 2 HGG" 

durch den Ausdruck "§ 49 Abs.1 bis 3 HGG" und im Abs. 5 

der Ausdruck" § 45 HGG" durch den Ausdruck "§ 50 HGG" 

ersetzten. 

6. § 34 lautet: 

"§ 34 (l) Der Zivildienstpflichtige, der 

1. eInen ordentlichen ZivildIenst oder 

2. eInen außerordentlIchen Zivildienst gemäß § 8a Abs. 6 im 

Anschluß an einen in Z 1 genannten Zivildienst 

leistet, hat Anspruch auf Familienunterhalt und Wohnkosten

beihilfe. WIe er einem Wehrpflichtigen nach § 26 HGG zu

steht. 

(2) Aüf den Familienunterhalt und die Wohnkostenbeihilfe 

sInd dIe Bestimmungen des V. Hauptstuckes des HGG SOWIe 

dessen §§ 48, 49 Abs.l bis 3 und § 50 nach Maßgabe des Absat

zes 3 sinngemäß anzuwenden. DabeI tritt an die Stelle 

1. der militärischen Dienststelle die EinrIchtung, die im 

.Zuweisungsbescheid angegeben ist (§ 11 Abs.l) und 

2. des 1m § 50 Abs.3 HGG genannten BundesmInlsters ftir 

Landesverteidigung der Bundesminister fur Inneres." 

(3) Der Familienunterhalt und die Wohnkostenbeihilfe sind 

von jener Bezirksverwaltungsbebehörde auszuzahlen, die tiber 

den FamIlIenunterhalt und die Wohnkostenbeihilfe zu entschei

den hat ( § 36 Abs.l HGG)." 

7. § 34bAbs.2 lautet: 
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"(2) Auf dle Entschädigung und die Fortzahlung der Dlenstbe

zuge sind dIe Bestimmungen des VI. Hauptstückes des HGG 

sowie dessen §§ 48. 49 Abs.l bis 3 und § 50 sinngemäß anzu

wenden. Dabei tritt an dIe Stelle 

1. des 1m § 46 Abs.6 HGG genannten Heeresgebuhrenamtes die 

Bezirksverwaltungsbehörde und des gleIchfalls dort genann

ten Bundesminsters für Landesverteidigung der Landeshaupt

mann und 

2. des im § 50 Abs.3 HGG genannten BundesmInIsters fur Lan

desverteidigung der Bundesminister für Inneres." 

8. Nach § 76 Abs.1 wird folgender Abs. 1a eIngefügt: 

"(la) § 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI.Nr . 

.. . /1992 tritt mit 1. Juli 1992 In Kraft." 

9. Nach § 76 Abs.2 wird folgender Abs. 2a eingefügt: 

"(2a) § 25 a Abs.l und 3, § 31 Abs.1 Z 4, § 32 Abs.2 und 5, 

§ 34 und § 34 b Abs.2 treten mit 1. JUlI 1992 in Kraft." 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicnt auf die Erste Lesung usschuß für innere 

Angelegenheiten zuzuweisen. 
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A) Problem: 

Anderung der bezugsrechtlichen BestImmungen für Präsenz

dienst leistende Wehrpflichtige durch Novellierung des 

Heeresgebührengesetzes; Notwendigkeit einer Anpassung der 

Im ZIvIldienstgesetz vorgesehenen Verweisungen auf Bestim

mungen des Heeresgebtihrengesetz zur GewährleIstung der 

Vollzlehbarkeit des ZivIldienstgesetzes in dIesen Belan

gen sowie Notwendigkeit elne~ auch nominellen Anpassung 

der Zuschläge zur Grundvergütung (§ 25a Abs.3 ZDG) bel 

EInsätzen Im 

dienst an die 

ordentlichen und außerordentlichen Zlvil

In der HGG-Novelle für WehrpflIchtige bel 

EInsatzen des Bundesheeres vorgesehenen Beträge. 

B) Ziele und Inhalt: 

- Anpassung der Im ZIvildienstgesetz enthaltenen Verwei

sungen auf Bestimmungen des Heeresgebührengesetzes. die 

nach dessen Novellierung nicht mehr zutreffend sind. 

- Anpassung (Erhöhung) und Vereinheitlichung der Zuschlä

~e zur Grundvergütung (§ 25a Abs.3 ZDG) bei Einsätzen 

gemaß § 8a Abs.l. § 8a Abs.6 und § 21 Abs.1 ZDG zur 

Angleichung an die für Wehrpflichti~e bei Einsätzen des 

Bundesheeres vorgesehenen Sätze, 

- BereInigung eines Redaktionsversehens in der ZDG-Novel

le 1991 (§ 31 Abs.l Z 4). 

C) AlternatIven: 

KeIne. 

0) Kosten: 

Bezuglich des FamIlienunterhaltes und der WohnkostenbeI

hilfe gelangten die Bestimmungen über die Höchstbemes-
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sungsgrundlage bIsher durchschnIttlich bei, nicht mehr als 

10 Zivildienstleistenden pro Jahr zur Anwendung. Durch 

die Anhebung dieser Höchstbemessungsgrundlage um ca. 12 % 

ist bei Berucksichtlgung eIner zu erwartenden hoheren 

Zahl an ZiVIldienstleistenden als Folge der 

1991 mit einer Erhöhung dIeses Aufwandes um 

000 S pro Jahr zu rechnen. 

ZDG-Novelle 

bIS zu 600 

Die finanziellen AuswIrkungen der Anderungen der Regelun

gen uber EntschädIgung und Fortzahlung der DIenstbezuge 

können zahlenmäßig nIcht quantlfziert werden. Es handelt 

sIch hIer nämlIch um Anspruche fur die Falle eInes außer

ordnetlichen ZivildIenstes. deren Elntreten und allfällI

ges Ausmaß nicht vorrausgesagt werden können. Bisher hat 

es noch keinen deraftigen EInsatzfall gegeben. LediglIch 

einmal ist ein Einsatzfall nach § Ba Abs.l elngetreten. 

der nach den Bestimmungen des Zivildienstgesetzes aber 

nicht als außerordentlicher ZivildIenst g~wertet wird. 

Bezugllch des Zuschlages zur Grundvergutung (§ 25a AbS.3) 

trItt pro ZivIldIenstleistenden/Monat bel den Einsatzfäl

len des § Ba Abs.l und 6 und des § 21 Abs.l eine Erhöhung 

um 30 S .bzw. 10 Sein. 
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ERLAUTERUNGEN 

I: AllgemeIner Teil 

A) Grunde für eine Novellierung: 

Im Rahmen elner vorgesehenen Novelilerung des Heeresgebuh

rengesetzes soll mlt Wirkung vom I.Juli 1992 unter ande

rem auch das Taggeld für Wehrpflichtlge in eine monatllch 

gebührende Geldleistung unter gleichzeitiger VerelnheitlI

chung der bisher sehr unterschiedlichen fur das Taggeld 

geltenden Sätze umgewandelt werden. Weiters sInd ln der 

Heeresgebührengesetz-Novelle auch Anderungen der Regelun-

gen für Famillenunterhalt. Wohnkostenbeihilfe sowie für 

Entschädigung und Fortzahlung der Dienstbezuge vorgese

hen. 

Da der 1m § 25a ZDG vorgesehenen Pauschalvergutung für 

Zivlldienstleistende unter anderem die im Heeresgebühren

gesetz für Wehrpflichtige vorgesehenen Sätze fur Taggeld 

und Monatsprämie zu Grunde lIegen. ist eine entsprechende 

Anpassung dieses Paragraphen Insbesondere zur Wahrung des 

Gleichheitsgrundsatzes erforderlich. 

DIe Regelungen des Heeresgebührengesetzes bezüglich Fami

lienunterhalt. WohnkostenbeihIlfe, EntschädIgung und 

Fortzahlung der Dienstbezüge werden im ZivIldienstgesetz 

in den §§ 34 und 34b für Zivildienstleistende übernommen. 

Auf Bestimmungen des Heeresgebuhrengeietzes wIrd außerdem 

In § 32 Abs.2 und 5 verwiesen. Da die dIesbezüglichen 

Verweisungen infolge der vorgesehenen Neugliederung und 

Durchnumerierung der einzelnen Paragraphen des Heeresge

bührengesetzes nicht mehr zutreffend sind. ist zur Gewähr

leistung der Vollziehbarkeit des Zivildienstgesetzes in 

diesen Belangen eIne entsprechende Anpassung erforder

lich. Diese Anpassung bewirkt außerdem eine Verbesserung 
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der Ansprüche für Zivildienstleistende in den genannten 

Anlaßfallen. 

B) Flnanzielle Auswirkun~ 

Bezuglich des Famllienunterhaltes und der Wohnkostenbei

hilfe gelangten die Bestimmungen über die Hochstbemes

sungsgrundlage bisher durchschnittlich bel nicht mehr als 

10 Zlvildienstleistenden pro Jahr zur Anwendung. Durch 

die Anhebung dIeser Hachstbemessungsgrundlage um ca. 12 % 

ist bei Berücksichtigung eIner zu erwartenden haheren 

Zahl an ZivIldienstleistenden als Folge der ZOG-Novelle 

1991 mit einer Erhahung dleses Aufwandes um bIS zu 600 

000 S pro Jahr zu rechnen. 

Dle fInanziellen Auswirkungen der Anderungen der Regelun

gen über Entschädigung und Fortzahlung der Dienstbezüge 

kannen zahlenmäßig nicht quantIfiZIert werden. Es handelt 

sich hier nämlIch um Ansprüche für die Fälle eines außer

ordentlichen Zlvlldienstes, deren Eintreten und allfälil

ges Ausmaß nicht vorrausgesagt werden kannen. Bisher hat 

es noch keinen derartigen Einsatzfall gegeben. Cediglich 

einmal ist ein EInsatzfall nach § 8a Abs.1 eingetreten, 

de~ nach den Bestlmmungen des Zlvildienstgeset~es jedoch 

nlcht als außerordentlicher ZivIldienst gewertet wird. 

Bezüglich des Zuschlages zur Grundvergütung (§ 25a Abs. 

3> tritt pro Zivildienstleistenden/Monat bei den Einsatz

fällen des § 8a Abs.1 und 6 und des § 21 Abs.1 eine Erhö

hung um 30 S bzw. 10 Sein. 

() Kompetenz des Bundes zur Erlassung und_zum VollzJg der 

vorllegenden ZDG-Novelle: 

§ 1 ZDG in der geltenden Fassung begründet die Kompetenz 

des Bundes zur "Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, 

Wle sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind". 
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Die Notwendigkeit der Aufnahme einer eigenen Kompetenzdek

kungsklausel in das ZDG ergab sich daraus, daß dem Bund 

keine Kompetenz zur Regelung des "Zivildienstwesens~ 

zukommt, sondern es sich dabei um eine "Ouerschnittsmate

rle" handelt. Dem Bund soll durch diese Bestimmung - wie 

auch aus ihrem Wortlaut deutlich wird - die Kompetenz zur 

Gesetzgebung und Vollziehung in allen Jenen Beieichen 

Ubertragen werden, 1n denen er nicht ohnedies schon wegen 

Art.l0 Abs.l B-VG zur Gesetzgebung zuständig ist. 

11. Besonderer Teil 

Zu Ziffer 1 (§1): 

§ 1 des geltenden Ziv1ld1enstgesetzes (Verfassungsbestimmun

gen) legt fest, daß d1e Erlassung und Aufhebung von Vor-

schriften, Wle sie in diesem Bundesgesetz enthalten slnd. 

sowie dIe Vollziehung dieser Vorschriften auch in den Belan

gen Bundessache sind, h1nsichtlich derer das B-VG 1n der 

Fassung von 1929 etwas anderes bestimmt. Daraus folgt. daß 

Jede Inhaltliche Anderung des Zivildlenstgesetzes elne Ande

rung der Bundeskompetenz mit sich brIngt. 

Im Ubrigen wird auf die AusfUhrungen in den Erläuterungen I. 

Allgemeiner Teil C verwiesen. 

Zu Ziffer 2 (§25 a Abs.l): 

Die In der Heeresgebührengesetz-Novelle 1992 vorgesehene 

Umwandlung des Taggeldes in ein Monatsgeld und die Umbenen

nung der Monatsprämie in eine "Prämie im Grundwehrdienst" 

ist bei den hier angefUhrten, für die Grundvergütung ·fUr 

ZIvildienstleistende maßgeblichen Ansprüchen der Wehrpflich

tigen entsprechend zu berücksichtigen. 

Zu Ziffer 3 (§ 25 a Abs.3): 
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Dem hier vorgesehenen Zuschlag 

Höhe von monatlich 1 500 S liegt 

zur GrundvergUtung In 

der im § 3 Abs.2 der 

der 

HGG-

Novelle fUr die vergleichbaren Einsatzfälle des Bundesheeres 

vorgesehene höhere Satz fUr Monatsgeld zugrunde. Eine Unter~ 

scheidung zwischen den verschiedenen Einsatzfällen (§ Ba 

Abs.l. § Ba Abs. 6 und § 21 Abs.l ZDG> ist analog zur Rege

lung des HeeresgebUhrengesetzes nun nicht mehr vorgesehen. 

BIsher errechnete sich aus der GrundvergUtung und dem Zu

schlag für Einsätze nach § 8a Abs.1 ZDG und § 21 Abs.1 ZOG 

eIn Tagessatz von 80 S, fUr Einsätze nach § 8a Abs.6 ZOG ein 

solcher von 100 S. Nach der nun vorgesehenen Regelung er

rechnet sich für alle genannten Einsatzfälle ein einheitli

cher Tagessatz von 110 S und somit ein Monatsgeld von 3 300 

S. Die Differenz zu dem oben angeführten Betrag von 1 500 S 

erklärt sich durch den Umstand, daß in der Grundvergütung (§ 

25a Abs.2) bereits der normale Tagesgeldsatz enthalten ist. 

EIne Gleichbehandlung von Zivildienstleistenden und Präsenz

dienstleistenden in diesen Belangen ist somit gewährleistet. 

Zu Ziffer 4 ( § 31 Abs.l Z 4): 

Da in der ZOG-Novelle 1991 die Gliederung des ordentlichen 

Zivildienstes in einen Grundzivildienst und in Zivildienst

übun~n aufgehoben worden ist, war der infolge eines Redakti

onsversehens hier noch aufscheinende Begriff uGrundzivil

dienst U durch den Begriff Hordentlicher Zivildienst U zu 

ersetzen. 

Zu Ziffer 5 (§ 32 Abs.2 und 5): 

Die Verweisungen auf Bestimmungen des Heeresgebührengesetzes. 

waren entsprechend den in der HGG-Novelle 1992 vorgesehenen 

Anderungen anzupassen. 

Zu Ziffer 6 (§ 34): 

Hier waren die Verweisungen auf die für Zivildienstleistende 

bezüglich Familienunterhalt und Wohnk6stenbeihilfe maßgebli-
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chen Bestimmungen des Heeresgebuhrengesetzes entsprechend 

den in der HGG-Novelle 1992 vorgesehenen Anderungen anzupas

sen. 

Zu Ziffer 7 (§ 34b Abs.2): 

Die VerweIsungen auf die fur ZivIldIenstleistende bezuglich 

Entschädigung und Fortzahlung der Dienstbezuge maßgeblichen 

Bestimmungen des Heeresgebuhrengesetzes waren entsprechend 

den durch dIe HGG-Novelle 1992 vorgesehenen Anderungen anzu

passen. 

Zu Ziffer 8 und 9: 

Der Inkrafttretenstermln war In Ubereinstimrnung mit dem 

Inkraftreten der HGG-Novelle 1992 vorzusehen. 
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Gegenüberstellung 

der derzeit geltenden und der vorgesehenen Fassung 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Z I V I L DIE N S T G E SET Z 1986 - ZDG 

geändert wird. 

(Zivildienstgesetz-Novelle 1992) 
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Derzeit 2e1tende Fassun2i 

§ 1: 

"§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Er
lassung und Aufhebung von Vorschriften, wie 

sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, 
sowie die Vollziehung dieser Vorschriften sind 
auch in den Belangen Bundessache, hinsicht
lich derer das Bundes-Verfassungsgesetz in der 
Fassung von 1929 etwas anderes besagt. Die 
in diesen Vorschriften geregelten Angelegen
heiten können unmittelbar von Bundesbe
hörden versehen werden." 

YQr~esehene Fassun2i 

§ 1: 

"§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Er
lassung und Aufhebung von Vorschriften, wie 

sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, 
sowie die Vollziehung dieser Vorschriften sind 
auch in den Belangen Bundessache, hinsicht
lich derer das Bundes-Verfassungsgesetz in der 
Fassung von 1929 etwas anderes besagt. Die 
in diesen Vorschriften geregelten Angelegen
heiten können unmittelbar von Bundesbe
hörden versehen werden." 

-1-
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Derzeit 2eltende FassuD2i 

§ 25 a Abs. 1: 

"(1) Dem Zivildienstleistenden gebührt an 
Stelle der dem Wehrmann nach dem 

Heeresgebührengesetz 1985 - HGG, BGB!. 

Nr. 87, zustehenden Ansprüche für Taggeld, 
Monatsprämie, Unterbringung, Bekleidung 

und Reinigung der Bekleidung .eine 

Pauschalvergütung (Grundvergütung und 
Zuschläge) ... 

§ 25 a Abs. 3: 

"(3) Die Zuschläge nach Abs. 1 zur 

Grundvergütung für erhöhtes Taggeld betra
gen monatlich: 

1. Bei Einsätzen nach § 8 a Abs. 1 und 
§ 21 Abs. 1 ................................ 600 S 
und 

2. bei Einsätzen nach 
§ 8 a Abs. 6 ...... .... .... .......... 1 200 S." 

§ 2S a Abs. 1: 

"(l) Dem Zivildienstleistenden gebührt an 
Stelle der dem Wehrmann nach dem 

Heeresgebührengesetz 1992 - HGG. BGB!. 

Nr .... , zustehenden Anspruche für Monats
geld. Prämie 1m Grundwehrdienst. 
Unterbringung, Bekleidung und Reinigung der 

Bekleidung eine Pauschalvergütung (Grund
vergütung und Zuschlag)." 

§ 25 a Abs. 3: 

"(3) Der Zuschlag nach Abs. 1 zur 

Grundvergütung beträgt bei Einsätzen nach 
§ 8 a Abs. 1. § 8 a Abs. 6 und § 21 Abs. 1 

monatlich ................................... 1 500 S." 

-2-
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Derzeit eeltende Fassunei 

§ 31 Abs. 1 Z 4: 

"4. vier Fahrten im Monat während des 
Grundzivildienstes in beliebiger 
Richtung auf der in Z 1 genannten 
Strecke, soweit im selben Monat 
nicht Z 2 oder Z 3 anzuwenden ist 
und sofern es die jeweiligen Erfor
dernisse des Zivildienstes sonst zu
lassen, daß der Zivildienstleistende 
seine Einrichtung verläßt, " 

-3-

yoreesebepe FassUpei 

§ 31 Abs. 1 Z 4: 

"4. vier Fahrten im Monat während des 
ordentlichen Zivildienstes in beliebi
ger Richtung auf der in Z 1 genann
ten Strecke, soweit im selben Monat 
nicht Z 2 oder Z 3 anzuwenden ist 
und sofern es die jeweiligen Erfor
dernisse des Zivildienstes sonst zu
lassen, daß der Zivildienstleistende 
seine Einrichtung verläßt," 
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Derzeit eeItende FassuDei 

§ 32 Abs. 2: 

"(2) Die Pauschal vergütung (Grund
vergütung und Zuschläge) ist am Dienstan

trittstag für den laufenden Monat, für die 

übrige Zeit jeweils am ersten jeden Monats 
im voraus auszuzahlen. § 44 Abs. 1 und 2 

HGG ist anzuwenden." 

§ 32 Abs. S: 

"(5) Der Zivildienstleistende hat zu Un

recht empfangene Bezüge der auszahlenden 

Stelle zu ersetzen. § 45 HGG ist mit der 

Maßgabe anzuwenden, daß die dort genann
ten Entscheidungen vom Bundesminister für 

Inneres zu treffen sind." 

-4-

Vorgesehene Fassung: 

§ 32 Abs. 2: 

"(2) Die Pauschalvergütung (Grund
vergütung und Zuschläge) ist am Dienstan

trittstag für den laufenden Monat, für die 

übrige Zeit jeweils am ersten jeden Monats 
im voraus auszuzahlen. § 49 Abs. 1 bis 3 HGG 

ist anzuwenden." 

§ 32 Abs. S: 

"(5) Der Zivildienstleistende hat zu Un

recht empfangene Bezüge der auszahlenden 

Stelle zu ersetzen. § 50 HGG ist mit der Maß

gabe anzuwenden, daß die dort genannten Ent
scheidungen vom Bundesminister für Inneres 

zu treffen sind." 
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Derzeit eeltepde Fassupe: 

§ 34: 

"§ 34. (1) Der Zivildienstpflichtige, der 
1. einen ordentlichen Zivildienst oder 
2. einen außerordentlichen Zivildienst ge

mäß § 8 a Abs. 6 im Anschluß an einen 
in Z 1 genannten Zivildienst 

leistet, hat Anspruch auf Familienunterhalt und 
Wohnkostenbeihilfe, wie er einem Wehr
pflichtigennach den §§ 25 und 30 HGG zu
steht. 

(2) Auf den Familienunterhalt und die 
Wohnkostenbeihilfe sind die Bestimmungen 
des V. Abschnittes des Heeresgebühren
gesetzes sowie dessen §§ 43,44 Abs. 1 und 
2 und § 45 nach Maßgabe des Absatzes 3 
sinngemäß anzuwenden. Dabei tritt an die 
Stelle 

1. der militärischen Dienststelle die Einrich
tung, die im Zuweisungsbescheid ange
geben ist (§ 11 Abs. 1) und 

2. des im § 45 Abs. 3 HGG genannten 
Bundesministers für Landesverteidigung 
der Bundesminister für Inneres. 

(3) Der Familienunterhalt und die Wohn
kostenbeihilfe sind von jener Bezirksver
waltungsbehörde auszuzahlen, die über den 
Familienunterhalt und die Wohnkostenbeihilfe 
zu entscheiden hat (§ 33 Abs. 1 HGG)." 

vonesehepe Fassupe: 

§ 34: 

"§ 34. (1) Der Zivildienstpflichtige, der 
1. einen ordentlichen Zivildienst oder 
2. einen außerordentlichen Zivildienst ge

mäß § 8 a Abs. 6 im Anschluß an einen 
in Z 1 genannten Zivildienst 

leistet, hat Anspruch auf Familienunterhalt und 
Wohnkostenbeihilfe, wie er einem Wehr
pflichtigen nach § 26 HGG zusteht. 

(2) Auf den Familienunterhalt' und die 
Wohnkostenbeihilfe sind die Bestimmungen 
des V. Hauptstückes des Heeresgebühren
gesetzes sowie dessen §§ 48. 49 Abs. 1 bis 3 
und § 50 nach Maßgabe des Absatzes 3 sinn
gemäß anzuwenden. Dabei tritt an die Stelle 

1. der militärischen Dienststelle die Einrich
tung, die im Zuweisungsbescheid ange
geben ist (§ 11 Abs. 1) und 

2. des im §. 50 Abs. 3 HGG genannten 
Bundesministers für Landesverteidigung 
der Bundesminister für Inneres. 

(3) Der Familienunterhalt und die Wohn-
. kostenbeihilfe sind von jener Bezirksver
waltungsbehörde auszuzahlen, die über den 
Familienunterhalt und die Wohnkostenbeihilfe 
zu entscheiden hat (§ 36 Abs. 1 HGG)." 
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Derzeit !leitende Fassun!li 

§ 34 b Abs. 2: 

"(2) Auf die Entschädigung und die 
Fortzahlung der Dienstbezüge sind die Bestim

mungen des VI. Abschnittes des HGG sowie 

dessen §§ 43, 44 Abs. 1 und 2 und § 45 sinn

gemäß anzuwenden. Dabei tritt an die Stelle 

1. des im § 41 Abs. 2 letzter Satz HGG 

genannten zuständigen Militärkom

mandos das Bundesministerium für In
neres und 

2. des im § 45 Abs. 3 HGG genannten 
Bundesministers für Landesverteidigung 
der Bundesminister für Inneres." 

vor!lesehene FassUn!li 

§ 34 b Abs. 2: 

"(2) Auf die Entschädigung und die 
Fortzahlung der Dienstbezüge sind die Bestim

mungen des VI. Hauptstückes des HGG so
wie dessen §§ 48. 49 Abs. 1 bis 3 und § 50 

sinngemäß anzuwenden. Dabei tritt an die 

Stelle 

-6-

1. des im § 46 Abs. 6 HGG genannten 

Heeresgebührenamtes die Bezirksver
waltungsbehörde und des gleichfalls dort 

genannten Bundesministers für Landes
verteidigung der Landeshauptmann und 

2. des im § 50 Abs. 3 HGG genannten 
Bundesministers für Landesverteidigung 

der Bundesminister für Inneres." 
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Derzeit eeltende Fassune; 

• 

§ 76 Abs. la: 

§ 76 Abs. 2a: 

YQn~esebene Fassun2i 

§ 76 Abs. 1a: 

"Ll.ru § 1 in der Fassung des Bundes

gesetzes BGBl.Nr ... .I1992 tritt mit 1. Juli 1992 

in Kraft." 

§ 76 Abs. 2a: 

"l2.ru § 25 a Abs. 1 und 3. § 31 Abs. 1 Z 

4. § 32 Abs. 2 und 5. § 34 und § 34 b Abs. 2 

treten mit 1. Juli 1992 in Kraft." 
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